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1. Allgemeines, Geltungsbereich 
1.1 Diese Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle 
Geschäftsbeziehungen der Inotec GmbH 
(nachfolgend „Verkäufer“ genannt) mit deren 
Kunden (nachfolgend: „Auftraggeber“ genannt).  
Die AVB gelten nur, wenn 
der Auftraggeber Unternehmer (§ 14 BGB), eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Alle 
Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen 
ausschließlich unter Geltung dieser 
Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller 
Verträge, die wir mit unseren Vertragspartnern über 
die von uns angebotenen Lieferungen oder 
Leistungen schließen. Sie gelten auch für alle 
künftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an 
den Auftraggeber, auch wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. Entgegenstehende 
oder von unseren Verkaufsbedingungen 
abweichende Bedingungen finden keine 
Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung nicht im 
Einzelfall widersprochen haben. 
1.2 Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, 
wenn wir die Lieferung in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen 
des Auftraggebers an den Auftraggeber vorbehaltlos 
ausführen. Die Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers oder Dritter finden selbst dann keine 
Anwendung, wenn wir auf ein Schreiben Bezug 
nehmen, das Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers enthält oder auf solche verweist, darin 
liegt kein Einverständnis mit der Geltung jener 
Geschäftsbedingungen. 
 
2. Vertragsabschluss und -inhalt 
2.1 Kataloge, Druckschriften und Preislisten gelten 
nicht als Angebot. 
2.2 Unsere Angebote sind freibleibend und 
unverbindlich sofern sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte 
Annahmefrist enthalten. Sofern eine Bestellung als 
Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können 
wir diese innerhalb von 4 Wochen nach Zugang 
annehmen. Liegt ausnahmsweise ein verbindliches 
Angebot ohne Annahmefrist vor, kann dieses 
spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Abgabe 
des Angebots (bei uns eingehend) durch Bestellung 
des Auftraggebers angenommen werden. 
Bestellungen sind für den Auftraggeber bindend. 
2.3 Für Inhalt und Umfang der getroffenen 
Vereinbarung ist unsere schriftliche 
Auftragsbestätigung maßgebend. Mündliche 
Nebenabreden oder mündliche Zusicherungen, die 
über den Inhalt des schriftlichen Vertrages 
hinausgehen, gelten nicht, sofern 
nicht jeweils ausdrücklich anders zwischen den 
Parteien vereinbart 
2.4 Ergänzungen und Abänderungen der 
getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser 
AVB bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder 
Prokuristen sind unsere Mitarbeiter nicht berechtigt, 

von der schriftlichen Vereinbarung 
abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur 
Wahrung der Schriftform genügt 
die telekommunikative Übermittlung, insbesondere 
per Telefax oder per E-Mail. 
2.5 Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der 
Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, 
Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und 
technische Daten) sowie Darstellungen desselben 
(z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur 
annähernd maßgeblich, soweit nicht die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 
Zweck eine genaue Übereinstimmung 
voraussetzt. Sie sind keine garantierten 
Beschaffenheits-merkmale, sondern 
Beschreibungen oder Kennzeichnungen der 
Lieferung oder Leistung. Handelsübliche 
Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund 
rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische 
Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von 
Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, 
soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich 
vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.  
2.6 Wir behalten uns das Eigentum oder 
Urheberrecht an allen von uns abgegebenen 
Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem 
Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, 
Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, 
Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen 
Unterlagen und Hilfsmitteln vor. 
 
3. Preise, Zahlungsbedingungen 
3.1 Die Preise verstehen sich in EUR ab 
Werk zuzüglich Verpackung, der jeweils geltenden 
gesetzlichen Umsatzsteuer, Transport- und 
Nebenkosten, bei Exportlieferungen Zoll sowie 
Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.  
3.2 Soweit den vereinbarten Preisen unsere 
Listenpreise zugrunde liegen und die Lieferung erst 
mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen 
soll, gelten unsere bei Lieferung gültigen 
Listenpreise (jeweils abzüglich eines vereinbarten 
prozentualen oder festen Rabatts). 
3.3 Alle Zahlungen sind, sofern nicht anders 
vereinbart, wie folgt fällig und zahlbar: 
Eine Anzahlung über 40 % des Bestellwertes 
zuzüglich USt. erfolgt nach Eingang unserer 
vorbehaltlosen Bestellungsannahme beim 
Auftraggeber. Die Zahlung wird 30 Tage nach 
Zugang der Anzahlungsrechnung fällig. 
 
Eine Abschlagszahlung über 50 % des Bestellwertes 
zuzüglich USt. erfolgt bei Lieferung. Die Fälligkeit tritt 
30 Tage nach der Versandfreigabe durch den 
Auftraggeber und nach kompletter Anlieferung der 
Ware beim Auftraggeber sowie Zugang der 
Abschlagsrechnung ein. 
  
Die Schlusszahlung über 10 % des Bestellwertes 
zuzüglich USt. erfolgt nach vollständig erbrachter 
Leistung und Abnahme. Unwesentliche Mängel 
stehen nicht entgegen. Jedoch berechtigen sie zum 
Einbehalt der Vergütung in Höhe des Dreifachen der 
für die Beseitigung der Mängel erforderlichen Kosten. 
Die Fälligkeit der Schlussrechnung tritt 30 Tage nach 
Abnahme und Zugang der Schlussrechnung ein.   
Die Fälligkeit zur Auflösung des Einbehalts tritt 30 
Tage nach Nachweis der Mangelfreiheit ein.  



3.4 Im Falle des Verzuges des Auftraggebers sind 
wir – unbeschadet sonstiger gesetzlicher Ansprüche 
– berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9%- 
Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank p.a. zu fordern. Die 
Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer 
Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt. 
3.5 Gegen unsere Ansprüche kann der Auftraggeber 
nur dann aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht 
nur ausüben, 
wenn die Gegenansprüche unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind oder sich aus 
demselben Auftrag ergeben, unter dem die 
betreffende Leistung erfolgt ist.  
3.6 Wir sind berechtigt, noch ausstehende 
Lieferungen oder Leistungen nur gegen 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen 
oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss des 
Vertrages Umstände bekannt werden, welche die 
Kreditwürdigkeit des Auftraggebers wesentlich zu 
mindern geeignet sind und durch welche die 
Bezahlung unserer offenen Forderungen durch den 
Auftraggeber aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis 
(einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die 
derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet 
wird. Gleiches gilt, sofern der Auftraggeber 
wiederholt und/oder erheblich mit seinen Zahlungen 
in Verzug gekommen ist. Kommt der Auftraggeber 
einer derartigen Aufforderung nicht nach, können wir 
vom Vertrag zurücktreten. Getätigte Zahlungen 
werden dann mit den uns entstandenen Kosten 
verrechnet. 
 
4. Lieferzeit, Lieferverzögerung 
4.1 Lieferungen erfolgen ab Werk. 
4.2 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit 
setzt die Klärung aller technischen Fragen, den 
rechtzeitigen Eingang aller vom Auftraggeber zu 
beschaffenden Unterlagen, wie behördlichen 
Genehmigungen und Freigaben, sowie der 
termingerechten Leistung einer eventuell 
vereinbarten Anzahlung oder die Eröffnung eines 
vereinbarten Akkreditivs voraus.  
Eine verspätete Leistung von Zahlungsverpflichten 
des Auftraggebers bewirkt eine entsprechende 
Verlängerung des Liefertermins.  
4.3. Soweit für die Lieferung eine 
Exportgenehmigung erforderlich ist, steht der 
rechtsverbindliche Abschluss des Vertrages unter 
der aufschiebenden Bedingung, dass eine vorherige 
Genehmigung durch das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA), erteilt wird. Wir weisen 
den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit 
einer Ausfuhrgenehmigung hin. Der Auftraggeber hat 
uns bei der Beantragung der Genehmigung zu 
unterstützen. Dies gilt insbesondere für die 
Bestimmung des Endabnehmers, des 
Bestimmungslandes und Einsatzbereichs der Anlage 
sowie sich aus der Genehmigungserteilung 
ergebende Auflagen, z.B. Einfuhrnachweis. Ist die 
Genehmigung an eine Bedingung geknüpft, so 
gehen die dadurch entstehenden Mehrkosten zu 
Lasten des Auftraggebers. 
Schadensersatzansprüche können daraus nicht 
entstehen, es sei denn, wir haften zwingend nach 
Maßgabe von Ziffer 11. Wird die Genehmigung der 
BAFA trotz ordnungsgemäßer und rechtzeitiger 
Beantragung zum vorgesehenen Liefertermin nicht 
rechtzeitig vor dem vereinbarten Liefertermin erteilt, 

verlängert sich der Liefertermin bis zur Erteilung 
angemessen. Schadensersatzansprüche können 
daraus nicht entstehen.  
4.4 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem 
Ablauf der Liefergegenstand an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst mit dem Transport 
beauftragten Dritten übergeben wurde oder die 
Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Teillieferungen 
sind zulässig, sofern sie nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen wurden.  
4.5 Das Einhalten einer Lieferfrist ist von der richtigen 
und rechtzeitigen Selbstbelieferung abhängig. 
Verzögerungen teilen wir dem Auftraggeber 
unverzüglich mit.  
4.6 Wir können – unbeschadet unserer Rechte aus 
Verzug des Auftraggebers – vom Auftraggeber eine 
Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder 
eine Verschiebung von Liefer- und 
Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in 
dem der Auftraggeber seinen vertraglichen 
Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt.  
4.7 Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung 
oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch 
höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse 
(z.B. Streiks, Betriebsstörungen aller Art, 
Schwierigkeiten in der Material- oder 
Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, 
rechtmäßige Aussperrung, Mangel an Arbeitskräften, 
Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung von notwendigen behördlichen 
Genehmigungen, behördliche Maßnahmen, die 
ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige 
Belieferung durch Lieferanten trotz eines von uns 
geschlossenen kongruenten 
Deckungsgeschäfts, Pandemien oder 
Epidemien, Krieg, Terrorakten, Embargo, Virus- und 
sonstigen Angriffen Dritter auf unser IT-System, 
soweit diese trotz Einhaltung der bei 
Schutzmaßnahmen üblichen Sorgfalt erfolgten) 
verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten 
haben. Sofern uns solche Ereignisse die Lieferung 
oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen und die Behinderung nicht nur von 
vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen 
vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- 
oder Leistungsfristen oder verschieben sich die 
Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen 
Anlauffrist. Soweit dem Auftraggeber infolge der 
Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder 
Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch 
unverzügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber 
vom Vertrag zurücktreten, ohne dass dem 
Auftraggeber Schadensersatzansprüche gegen uns 
erwachsen, es sei denn, wir haften zwingend nach 
Maßgabe von Ziffer 11.  
4.8 Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in 
Verzug oder wird uns eine Lieferung oder Leistung, 
gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist unsere 
Haftung auf Schadensersatz nach Maßgabe des 
Abschnitts 11. dieser Allgemeinen 
Lieferbedingungen beschränkt. 
4.9 Wir sind nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn 
- die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen 
des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar 
ist,  



- die Lieferung der restlichen bestellten Ware 
sichergestellt ist und 
- dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher 
Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es 
sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser 
Kosten bereit). 
  
5. Erfüllungsort, Versand, Gefahrenübergang, 
Montage und Inbetriebnahme 
5.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem 
Vertragsverhältnis ist Rodgau, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. Schulden wir auch die Installation, ist 
Erfüllungsort der Ort, an dem die Installation zu 
erfolgen hat. 
5.2 Die Versandart und die Verpackung unterstehen 
unserem pflichtgemäßen Ermessen. 
5.3 Sofern keine Regelung nach INCOTERMS 
vereinbart wurde und wir nicht den Transport 
übernommen haben, geht die Gefahr spätestens zu 
dem Zeitpunkt und in dem Maße auf den 
Auftraggeber über, in dem das Produkt oder Teile 
desselben an den Spediteur, Frachtführer oder sonst 
zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten 
übergeben wird (wobei der Beginn des 
Verladevorgangs maßgeblich ist) oder indem die 
Versandbereitschaft dem Auftraggeber mitgeteilt 
wird. Dies gilt auch für frachtfrei und verpackungsfrei 
erfolgte Lieferungen. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang 
maßgebend. 
5.4 Verzögert sich der Versand, die Zustellung oder 
die Übergabe infolge eines Umstands, dessen 
Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von 
dem Tag an auf den Auftraggeber über, an dem der 
Liefergegenstand versandbereit ist und wir dies dem 
Auftraggeber angezeigt haben.  
5.5  Verzögert sich der Beginn, die Durchführung der 
Aufstellung oder Montage, die Werksabnahme (FAT) 
oder der Probebetrieb infolge eines Umstands, 
dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die 
Gefahr auf den Auftraggeber über. 
5.6 Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der 
Auftraggeber. Bei Lagerung durch uns betragen die 
Lagerkosten mindestens 0,5 % des 
Rechnungsbetrages der zu lagernden 
Liefergegenstände pro Monat. Der Nachweis 
höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den 
Vertragsparteien unbenommen. Gesetzliche 
Ersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. 
5.7  
Die Sendung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch 
und auf Kosten des Auftraggebers gegen die von 
ihm bezeichneten und versicherbaren Risiken 
versichert. Wir sind berechtigt, eine 
Transportversicherung auf seine Kosten zu nehmen.  
5.8 Bei Lieferungen ins Ausland trägt der 
Auftraggeber das Risiko der Versendung. Die 
Durchführung etwaig erforderlicher 
Zollabwicklungsmaßnahmen obliegt dem 
Auftraggeber, ebenso wie die Einhaltung etwaig 
bestehender behördlicher Einfuhrbestimmungen des 
Bestimmungslandes.  
5.9 Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt der 
Liefergegenstand als abgenommen, wenn 
- die Lieferung und, sofern wir auch die Installation 
schulden, die Installation abgeschlossen  
ist, 

- wir dies dem Auftraggeber unter Hinweis auf die 
Abnahmefiktion nach dieser Ziffer 5.8. mitgeteilt 
und ihn zur Abnahme aufgefordert haben,  
- seit der Lieferung oder Installation 12 Werktage 
vergangen sind oder der Auftraggeber mit der 
Nutzung des Liefergegenstands begonnen 
hat (z.B. die gelieferte Anlage in Betrieb genommen 
hat) und in diesem Fall seit Lieferung oder 
Installation 5 Werktage vergangen sind und 
- der Auftraggeber die Abnahme innerhalb dieses 
Zeitraums aus einem anderen Grund als 
wegen eines uns angezeigten Mangels, der die 
Nutzung des Liefergegenstands unmöglich macht 
oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat.  
5.10 Bei Lieferungen ins Ausland trägt der 
Auftraggeber das Risiko der Versendung. Die 
Durchführung etwaig erforderlicher 
Zollabwicklungsmaßnahmen obliegt dem 
Auftraggeber, ebenso wie die Einhaltung etwaig 
bestehender behördlicher Einfuhrbestimmungen des 
Bestimmungslandes. 
5.11 Sofern die Inbetriebnahme durch uns 
geschuldet ist, hat der Auftraggeber die in der 
Spezifikation des Liefergegenstands beschriebenen 
Schnittstellen und baulichen Vorbereitungen 
einschließlich der erforderlichen Anschlüsse bis zur 
Verwendungsstelle sowie die notwendige Beistellung 
vor Anlieferung des Liefergegenstands zu erbringen. 
Alle für die Aufnahme der Aufstellungs- und 
Montagearbeiten erforderlichen Vorarbeiten des 
Auftraggebers müssen vor Beginn des Aufbaus so 
weit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung oder 
Montage vereinbarungsgemäß begonnen und ohne 
Unterbrechung durchgeführt werden kann. Der 
Auftraggeber stellt alle für die 
Inbetriebnahme/Einstellung des Liefergegenstands 
erforderlichen Materialien, Rohstoffe, Musterteile, 
Hilfsgeräte, Werkzeuge und Energieversorgung am 
Montageort unentgeltlich zur Verfügung.  
5.12 Der Auftraggeber hat rechtzeitig und 
unentgeltlich die für unser Montage- und 
Inbetriebnahmepersonal infolge besonderer 
Umstände am Montageort erforderliche 
Schutzbekleidung und Schutzvorrichtungen, die für 
uns nicht branchenüblich sind sowie bei der 
Montagestelle für die Aufbewahrung der 
Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, 
Werkzeuge etc. geeignete, trockene und 
verschließbare Räume und für das Montagepersonal 
angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume 
einschließlich den Umständen angemessener 
sanitärer Anlagen zu stellen. 
5.13  Werden ohne unser Verschulden die von uns 
gestellten Vorrichtungen oder Werkzeuge auf dem 
Montageplatz beschädigt oder geraten sie ohne 
unser Verschulden in Verlust, so ist der Auftraggeber 
zum Ersatz dieser Schäden verpflichtet. Schäden, 
die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind, 
bleiben außer Betracht. 
5.14 Verzögert sich die Inbetriebnahme oder 
Montage durch den Auftraggeber durch Umstände, 
die wir nicht zu vertreten haben, so hat der 
Auftraggeber in angemessenem Umfang die Kosten 
für Wartezeit und weiter erforderliche Reisen des 
Auftragnehmers oder des Montage- oder 
Inbetriebnahmepersonals zu tragen. 
  
6. Urheberrecht und Eigentum an Unterlagen 



6.1 Überlassene Pläne, Zeichnungen, Skizzen, 
Kostenvoranschläge und sonstige technische 
Unterlagen, Abbildungen, Muster, Kataloge, 
Prospekte etc. bleiben stets unser geistiges 
Eigentum. Jede Zugänglichmachung an Dritte, 
Veröffentlichung, Verbreitung, Vervielfältigung, 
Verwertung, Bearbeitung oder sonstige 
Verfügung bedarf unserer ausdrücklichen schriftlich
en Zustimmung. Überlassene Software (Programm 
und Benutzerhandbuch) ist rechtlich geschützt. 
Urheberrechte, Patentrechte, Markenrechte und alle 
sonstigen Schutzrechte an der Software sowie an 
sonstigen Gegenständen, die wir dem Auftraggeber 
im Rahmen der Vertragsanbahnung und/oder -
durchführung überlassen, oder zugänglich 
machen, stehen im Verhältnis der Vertragspartner 
ausschließlich uns zu. Soweit die Rechte Dritten 
zustehen, haben wir entsprechende Verwertungs-
rechte.  Das Nutzungsrecht ist persönlich auf den 
Auftraggeber oder den vertraglich vereinbarten 
Nutzer sowie gegenständlich auf den vertraglich 
vereinbarten Umfang beschränkt. Das Urheberrecht 
bleibt davon unberührt.  
 
7. Eigentumsvorbehalt 
7.1 Der Liefergegenstand bleibt unser Eigentum bis 
zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns gegen den 
Auftraggeber aus der bestehenden 
Lieferbeziehung zustehenden derzeitigen und 
künftigen Forderungen.  
7.2 Die Ware sowie die nach den nachfolgenden 
Bestimmungen in ihre Stelle tretende, vom 
Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend 
„Vorbehaltsware“ genannt. 
7.3 Der Auftraggeber verwahrt die Vorbehaltsware 
unentgeltlich für uns mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns.  
7.4 Der Auftraggeber ist berechtigt, die 
Vorbehaltsware bis zum Eintritt des 
Verwertungsfalls (Ziffer 7.9.) im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. 
Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind 
unzulässig.  
7.5 Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber 
verarbeitet, so wird vereinbart, dass die 
Verarbeitung in unserem Namen und für unsere 
Rechnung als Hersteller erfolgt und wir unmittelbar 
das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus 
Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert 
der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der 
Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteils-
eigentum) an der neu geschaffenen Sache im 
Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert 
der neu geschaffenen Sache erwerben. Für den Fall, 
dass kein solcher Eigentumserwerb bei uns eintreten 
sollte, überträgt der Auftraggeber bereits jetzt sein 
künftiges Eigentum oder – im oben genannten 
Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen 
Sache zur Sicherheit an uns. Wird die 
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer 
einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar 
vermischt und ist eine der Sachen als Hauptsache 
anzusehen, so dass wir oder der Auftraggeber 
Alleineigentum erwerben, so überträgt die Partei, der 
die Hauptsache gehört, der anderen Partei anteilig 
das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem 
in Satz 1 genannten Verhältnis.  
7.6 Im Fall der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware tritt der Auftraggeber bereits jetzt 

sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung 
gegen den Erwerber – im Fall unseres Miteigentums 
an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem 
Miteigentumsanteil – in Höhe des Betrages, der dem 
von uns in Rechnung gestellten Preis des 
Liefergegenstandes entspricht, an uns ab, ohne dass 
es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. 
Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die 
Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst 
hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. 
Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. 
Wir ermächtigen den Auftraggeber widerruflich, die 
an uns abgetretenen Forderungen im eigenen 
Namen einzuziehen. Der uns abgetretene 
Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen. Bei 
Vorliegen berechtigter Interessen, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder 
begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung 
oder drohende Zahlungsunfähigkeit des 
Auftraggebers, sind wir berechtigt, die 
Einziehungsbefugnis des Auftraggebers zu 
widerrufen. Außerdem können wir nach vorheriger 
Androhung unter Einhaltung einer angemessenen 
Frist die Sicherungsabtretung offen legen, die 
abgetretenen Forderungen verwerten sowie die 
Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den 
Auftraggeber gegenüber den Abnehmern verlangen. 
Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten 
Interesses hat der Auftraggeber uns die zur 
Geltendmachung unserer Rechten gegen die 
Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 
7.7 Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, 
insbesondere durch Pfändung, wird der Auftraggeber 
sie unverzüglich auf unser Eigentum hinweisen und 
uns hierüber informieren, um uns die Durchsetzung 
unserer Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der 
Dritte nicht in der Lage ist, dem Auftraggeber die in 
diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen 
oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet 
uns gegenüber hierfür der Auftraggeber. 
7.8 Wir werden die Vorbehaltsware sowie die an ihre 
Stelle tretenden Sachen oder Forderungen 
freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten 
Forderungen um mehr als 50 % übersteigt. Die 
Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände 
liegt bei uns.  
7.9 Treten wir bei vertragswidrigem Verhalten des 
Auftraggebers – insbesondere Zahlungsverzug – 
vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), sind wir 
berechtigt, die Vorbehaltsware 
heraus zu verlangen.   
7.10 Verbindet der Auftraggeber den 
Liefergegenstand oder die Neuware mit 
Grundstücken, so tritt er, ohne dass es weiterer 
besonderer Erklärungen bedarf, auch seine 
Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung 
zusteht, in Höhe des Betrages an uns ab, der dem 
von uns in Rechnung gestellten Preis des 
Liefergegenstandes entspricht.  
7.11 Während des Bestehens des 
Eigentumsvorbehalts ist dem Auftraggeber eine 
Verpfändung oder Sicherungsübereignung 
untersagt. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder 
sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der 
Auftraggeber uns unverzüglich zu benachrichtigen.  
  



8. Mängelhaftung 
8.1 Rechte aus Mängelhaftung des Auftraggebers 
setzen voraus, dass dieser seiner Untersuchungs- 
und Rügepflicht nach § 377 HGB ordnungsgemäß 
nachkommt. Die gelieferten Gegenstände gelten 
hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer 
Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen 
Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom 
Auftraggeber genehmigt, wenn eine schriftliche 
Mängelrüge uns nicht binnen 4 Werktagen nach dem 
Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war 
der Mangel bei normaler Verwendung bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt offensichtlich, ist jedoch 
dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist 
maßgeblich. Auf unser Verlangen ist ein 
beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an uns 
zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge 
vergüten wir dem Auftraggeber die Kosten des 
günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die 
Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich 
an einem anderen Ort als dem Ort des 
bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.  
8.2 Bei rechtzeitiger und begründeter Mängelrüge 
des Auftraggebers sind wir nach unserer innerhalb 
angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und 
berechtigt. Ersetzte Teile sind an uns 
zurückzugeben. Im Fall der Mangelbeseitigung sind 
wir verpflichtet, alle zum Zweck der 
Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, und 
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht 
dadurch erhöhen, dass der Liefergegenstand sich 
an einem anderen Ort als dem Ort des 
bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.  Wenn 
eine Ausbesserung oder Ersatzlieferung nicht 
möglich ist oder verweigert wird oder sich über eine 
angemessene Frist hinaus verzögert, oder aus 
sonstigen von uns zu vertretenden Gründen 
fehlschlägt, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl 
vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 
mindern. Nur geringfügige Mängel berechtigen nicht 
zum Rücktritt. 
8.3 Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen 
notwendig erscheinenden Ausbesserungen hat der 
Auftraggeber uns die erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu geben; sonst sind wir von der 
Mängelhaftung befreit.  
8.4 Die Mängelhaftung entfällt, wenn der 
Auftraggeber ohne unsere Zustimmung den 
Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern 
lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich 
oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat 
der Auftraggeber die durch die Änderung 
entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu 
tragen. 
8.5 Wir leisten keine Gewähr für Schäden, die durch 
natürlichen Verschleiß, ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung oder Behandlung, 
übermäßige Beanspruchung, fehlerhafte Montage 
bzw. Inbetriebsetzung durch den Auftraggeber oder 
Dritte entstanden sind.  
8.6  Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, 
kann der Auftraggeber unter den in Ziffer 11. dieser 
Lieferbedingungen bestimmten Voraussetzungen 
Schadensersatz verlangen.   
8.7  Die Bestimmungen gemäß Ziffer 8.6 gelten 
entsprechend für direkte Ansprüche des 

Auftraggebers gegen unsere gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen.  
8.8  Sämtliche Mängelansprüche des Auftraggebers 
einschließlich der in Absätzen 8.6 und 8.7 geregelten 
Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche 
verjähren in einem Jahr ab Lieferung oder, soweit 
eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. 
Diese Frist gilt nicht für Schadensersatzansprüche 
des Auftraggebers aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit oder aus 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzungen unsererseits oder unserer 
Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den 
gesetzlichen Vorschriften verjähren. 
Datenschutzrechtliche Ansprüche werden von der 
Frist nach Ziffer 8.8 Satz 1 nicht erfasst.  
8.9  Der Auftraggeber darf die Entgegennahme von 
Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht 
verweigern.  
8.10  Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber 
vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände 
erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für 
Sachmängel. 
 
9. Sicherheitstechnische Bedingungen 
9.1 Gelieferte Maschinen und Anlagen entsprechen 
den einschlägigen allgemein anerkannten Regeln 
der Technik entsprechend dem 
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG vom 27. 
Juli 2021 (BGBl. I S. 3146). 
9.2 Sind die angebotenen Sicherheitseinrichtungen, 
wie eingriffssichere Einlauf- und Auslaufelemente, 
elektrische Ausrüstung etc. nicht Gegenstand der 
Lieferung (Sonderanfertigung), so hat der 
Auftraggeber dafür zu sorgen, dass die Sicherheit auf 
andere Weise gewährleistet ist.  
9.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die 
sicherheitstechnischen Hinweise und Aufklärungen 
in unseren Betriebsvorschriften und anderen 
Vorschriften zu beachten.  
9.4 Im Falle des Ersatzteilverkaufes ist der 
Auftraggeber verpflichtet, die sicherheitstechnischen 
Hinweise und Aufklärungen in unseren 
Betriebsvorschriften und anderen Vorschriften bei 
Montage der Ersatz- und Verschleißteile zu 
beachten.  
 
10. Schutzrechte 
10.1 Wir stehen nach Maßgabe dieses Abschnitts 10. 
dafür ein, dass der Liefergegenstand frei von 
gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten 
Dritter ist. Die Vertragspartner werden sich 
gegenseitig unverzüglich schriftlich unterrichten, falls 
ihnen gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung 
solcher Rechte geltend gemacht werden.  
10.2 In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein 
gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines 
Dritten verletzt, werden wir nach unserer Wahl und 
auf unsere Kosten den Liefergegenstand derart 
abändern, ersetzen oder austauschen, dass keine 
Rechte Dritter mehr verletzt werden, der 
Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich 
vereinbarten Funktionen erfüllt. Gelingt uns dies 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, ist 
der Auftraggeber berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu 
mindern. Etwaige Schadensersatzansprüche des 
Auftraggebers unterliegen den Bestimmungen des 



Abschnitts 11. dieser allgemeinen 
Lieferbedingungen.  
10.3 Bei Rechtsverletzungen von durch uns 
gelieferte Produkte anderer Hersteller werden wir 
nach unserer Wahl unsere Ansprüche gegen die 
Hersteller und Vorlieferanten für Rechnung des 
Auftraggebers geltend machen oder an den 
Auftraggeber abtreten. Ansprüche gegen uns 
bestehen in diesen Fällen nach Maßgabe dieses 
Abschnitts 10. nur, wenn die gerichtliche 
Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche 
gegen die Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war 
oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, 
aussichtslos ist.  
10.4  Der Auftraggeber gewährleistet, dass die nach 
seinen Vorgaben herzustellenden 
Liefergegenstände keine Schutzrechte Dritter 
verletzen.  Der Auftraggeber stellt uns von 
Ansprüchen wegen Schutzrechtsverletzungen auf 
erstes Anfordern hin frei, die gegen uns im 
Zusammenhang mit Produkten geltend gemacht 
werden, welche wir nach Zeichnungen, 
Produktspezifikationen oder Anweisungen des 
Auftraggebers hergestellt haben.  
 
11. Haftung auf Schadensersatz wegen 
Verschuldens 
11.1 Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, insbesondere aus 
Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher 
Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von 
Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter 
Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein 
Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses 
Abschnitts 11. eingeschränkt.  
11.2 Wir haften nicht im Falle einfacher 
Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen 
Vertreter, Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. 
Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur 
rechtzeitigen Lieferung und Installation des 
Liefergegenstands, dessen Freiheit von 
Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die 
seine Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit 
mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie 
Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem 
Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des 
Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den 
Schutz von Leib oder Leben von Personal des 
Auftraggebers oder den Schutz von dessen 
Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken.  
11.3 Soweit wir gemäß Ziffer 11.2 dieser 
Lieferbedingungen dem Grunde nach auf 
Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf 
Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als 
mögliche Folge einer Vertragsverletzung 
vorausgesehen haben oder die wir bei Anwendung 
verkehrsüblicher Sorgfalt hätten voraussehen 
müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die 
Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind 
außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden 
bei bestimmungsgemäßer Verwendung des 
Liefergegenstands typischerweise zu erwarten 
sind. Die vorstehenden Regelungen dieses Abs. 11.3 
gelten nicht im Fall vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Verhaltens unserer Organmitglieder 
oder leitenden Angestellten.  

11.4 Im Falle einer Haftung für einfache 
Fahrlässigkeit ist unsere Ersatzpflicht für 
Sachschäden und daraus resultierende weitere 
Vermögensschäden auf vertragstypische und 
vorhersehbare Schäden beschränkt, auch wenn es 
sich um eine Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten handelt. 
11.5 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden.  
11.6 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -
beschränkungen gelten in gleichem Umfang 
zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 
11.7  Soweit wir technische Auskünfte geben oder 
beratend tätig werden und diese Auskünfte oder 
Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, 
vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, 
geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss 
jeglicher Haftung.  
11.8 Die Einschränkungen dieses Abschnitts 11. 
gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen 
Verhaltens, für garantierte 
Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach 
dem Produkthaftungsgesetz. Datenschutzrechtliche 
Ansprüche werden von dieser Haftungsregelung 
nicht erfasst. 
 
12. Sonstige Bestimmungen, Gerichtsstand 
12.1 Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen oder hat er in der 
Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen 
Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen 
Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen 
uns und dem Auftraggeber nach unserer Wahl 
Rodgau, Deutschland oder der Sitz des 
Auftraggebers. Für Klagen gegen uns ist in diesen 
Fällen jedoch Rodgau, Deutschland ausschließlicher 
Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche 
Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände 
bleiben von dieser Regelung unberührt.  
12.2 Die Beziehungen zwischen uns und dem 
Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf vom 
11. April 1980 (CISG) ist ausgeschlossen. 
12.3 Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen 
Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, 
gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen 
rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, 
welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser 
Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, 
wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.  
12.4 Ergänzungen und Abänderungen der 
getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser 
Allgemeinen Lieferbedingungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von 
Geschäftsführern und Prokuristen sind unsere 
Mitarbeiter nicht berechtigt, hiervon abweichende 
mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der 
Schriftform genügt die telekommunikative 
Übermittlung, insbesondere per Telefax oder per E-
Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen 
Erklärung übermittelt wird. 
 



13. Verwendungsbeschränkungen in Bezug auf  
die Russische Föderation  

 
(1) Der Käufer darf Güter und Technologien der 
Anhänge XI, XX, XXXV der EU- Verordnung 
833/2014 sowie gemeinsame Güter mit hoher 
Priorität gemäß der Liste in Anhang XL der EU-
Verordnung 833/2014, die im Rahmen oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag geliefert werden, 
weder direkt noch indirekt in die Russische 
Föderation oder zur Verwendung in der Russischen 
Föderation verkaufen, ausführen oder reexportieren. 
 
(2) Diese Bestimmung findet auch Anwendung beim 
Verkauf, der Lizenzierung oder der anderweitigen 
Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums 
oder Geschäftsgeheimnissen sowie der Gewährung 
von Zugangs- oder Weiterverwendungsrechten an 
solchen Materialien oder Informationen im 
Zusammenhang mit Gütern nach Anhang XL der EU-
Verordnung 833/2014.  
 
(3) Der Käufer wird sich nach besten Kräften 
bemühen sicherzustellen, dass der Zweck von 
Absatz (1) und (2) nicht durch Dritte in der weiteren 
Handelskette, einschließlich möglicher 
Wiederverkäufer, vereitelt wird. Insbesondere 
verpflichtet sich der Käufer, seinen 
Unterlizenznehmern entsprechende Pflichten nach 
Absatz (2) aufzuerlegen. 
 
(4) Der Käufer hat einen angemessenen 
Überwachungsmechanismus einzurichten und 
aufrechtzuerhalten, um Verhaltensweisen von 
Dritten in der weiteren Handelskette, einschließlich 
möglicher Wiederverkäufer, zu erkennen, die den 
Zweck von Absatz (1) und (2) vereiteln würden.  
 
(5) Jeder Verstoß gegen die Absätze (1) bis (4) stellt 
einen wesentlichen Verstoß gegen ein wesentliches 
Element dieser Vereinbarung dar, und der Verkäufer 
ist berechtigt, angemessene Abhilfemaßnahmen zu 
verlangen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 
(i) Beendigung dieser Vereinbarung; und 
(ii) eine Vertragsstrafe in Höhe von 5 % des 
Gesamtwerts dieses Vertrages oder des Preises der 
ausgeführten Waren, je nachdem, welcher Wert 
höher ist. 
 
(6) Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer 
unverzüglich über etwaige Probleme bei der 
Anwendung der Absätze (1) bis einschließlich (4) zu 
informieren, einschließlich etwaiger relevanter 
Aktivitäten Dritter, die den Zweck von Absatz (1) oder 
Absatz (2) vereiteln könnten. Der Käufer stellt dem 
Verkäufer Informationen über die Einhaltung der 
Verpflichtungen nach den Absätzen (1) bis 
einschließlich (4) innerhalb von zwei Wochen nach 
dem einfachen Ersuchen um solche Informationen 
zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Verwendungsbeschränkungen in Bezug auf 
die Republik Belarus  
 
(1) Der Käufer darf Güter, die im Rahmen oder im 
Zusammenhang mit diesem Abkommen geliefert 
werden und die in den Anhängen XVI, XVII, XXVIII 
der EU-Verordnung 765/2006 aufgeführt sind, 
gemeinsame Güter mit hoher Priorität gemäß der 
Liste in Anhang XXX der EU-Verordnung 765/2006 
sowie Feuerwaffen und Munition gemäß Anhang I 
der Verordnung (EU) 258/2012, die im Rahmen oder 
im Zusammenhang mit diesem Vertrag geliefert 
werden, weder direkt noch indirekt in die Republik 
Belarus verkaufen, ausführen oder reexportieren.  
 
(2) Der Käufer wird sich nach besten Kräften 
bemühen sicherzustellen, dass der Zweck des 
Absatzes (1) nicht durch Dritte in der weiteren 
Handelskette, einschließlich möglicher 
Wiederverkäufer, vereitelt wird. 
 
(3) Der Käufer hat einen angemessenen 
Überwachungsmechanismus einzurichten und 
aufrechtzuerhalten, um Verhaltensweisen Dritter in 
der nachgelagerten Handelskette, einschließlich 
möglicher Wiederverkäufer, aufzudecken, die den 
Zweck des Absatzes (1) vereiteln würden. 
 
(4) Jeder Verstoß gegen die Absätze (1) bis (3) stellt 
einen wesentlichen Verstoß gegen ein wesentliches 
Element dieser Vereinbarung dar, und der Verkäufer 
ist berechtigt, angemessene Abhilfemaßnahmen zu 
verlangen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 
(i) Beendigung dieser Vereinbarung; und 
(ii) eine Vertragsstrafe in Höhe von 5 % des 
Gesamtwerts dieses Vertrags oder des Preises der 
ausgeführten Waren, je nachdem, welcher Wert 
höher ist. 
 
(5) Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer 
unverzüglich über etwaige Probleme bei der 
Anwendung der Absätze (1) bis (3), einschließlich 
etwaiger einschlägiger Aktivitäten Dritter, die den 
Zweck des Absatzes (1) vereiteln könnten, zu 
informieren. Der Käufer stellt dem Verkäufer 
Informationen über die Einhaltung der 
Verpflichtungen nach den Absätzen (1) bis (3) 
innerhalb von zwei Wochen nach dem einfachen 
Ersuchen um solche Informationen zur Verfügung. 
 
 


